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der Anf!'age der Abgeordneten Dr,.KOHLMEIEH und Ge­
nossen an den Herrn Bundesminister für soziale Ver­
waltung, betreffend Korruptionsaffaire im Bundes-

ministerium für soziale Verwaltung, Nr. 471/J. 

Im Betreff der Anfrage wird von einer "Korruptionsaffaire" 
gesprochen. Ich bi,n der Ansicht, daß dieser Ausdruck nach dem 
gegenwärtigen Stand der Verfahren riicht verwendet werden 
sollte, weil dadurch der Entscheidung des Strafgerichtes vor­
gegriffen wi rd. 

Ich beehre mich, zu den einzelnen Fragen folgende 
Antwortmzu geben: 

Zu Fra~e 1 

Als bekannt wurde, daß Ministerialrat Dr. Erich PAPOUSCHEK 
für die FirmaProgress-Werbe- undVerlagsgesellschaft m.b.H • 

. den redaktionellen Teil der von meinem Bundesministeri'Lun heraus­
gegebenen periodischen Druckschrift "Der Arbeitsmarkt" gegen 
ein Honorar bearbeitet, habe ich die notwendigen Erhebungen ver­
anlaßt und am 29. April 1976 die·Disziplinaranzein;e gegen 
Min.Rat Dr. PAPOUSCHEK wegen Ausübung einer nach § 33 Abs. 1 
der Dienstpragmatik unzulässigen Nebeilbeschäftig1.mg und Ver­
letzung der Verpflichtung zur Meldung dieser Nebenbeschäftigung 
erstattet. Gleichzeitig habe ich verfügt,. daß der Gen~~nte bis 
zum Abschluß der Untersuchungen sich jeder Mitwirkung oder Ein­
flußnahme auf die Agenden der allgemeinen Information über den 
Arbei tsmarkt und der Werbung für die Dienste d.er Arbei tsmarkt­
verwaltung zu 8nthalten hat. Über meinon Auftrag haben die Organe 
meines Ministeriums die Bundespolize:...direktion ·:lien - Wirtschafts .... 
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polizei bei den in dieser Sache geführten Erhebungen in .ie6er 

Weise unterstützt. 

Die Dis~dplinaroberkommission beim Bundesministerium für 

soziale Verwaltung hat am 25 e Mai 197(, die Einlei tlmg der 

Disziplinaruntersuchung gegen den Bearcce:::l beschlossen .. Diese::; 

Verfa4ren hat jedoch gemä8 § 115 der Pi enstpragmatik bis zum A'...1-

schluß des St-,"'afverfahrens zu ruhen. Nach meinen Informati.onen 

wurden die Erhebungen der Bundespolizeidirektion Wie:u bereits 

abgeschlossen "I.md ein Bericht an die St3.atsanYJal tschaft Wien 

erstattet. 

Aus diesem Anlaß \vurden allen Bediensteten des Ressorts 

die gesetzlichen Bestimmungen für Nebenbeschäftigungen sovlie 

.die Verpflichtung zur Meldung ervverbsmäßiger Nebenbeschäfti-­

gungen nachdri1cklich-in Erinnerung gebracht .. Besonders wu.rde 

darauf hingewiesen, daß jede Nebenbeschäftigtl..'Ylg unzulässig ist, 

welche eine Vermutung der Befangenheit in Ausübung des Dienstes 

hervorrufen könnte. 

~u Frase 4 

Ich gehe davon aus, daß diese Frage sich nicht auf Neben­

beschäftigungen bezieht, welche Beamte im Rahmen der diesbezUg­

lichen Bestim.rnungen des § 33 der Dienstpragmatik (Vert:ragsbe­

dienstete im Rahmen der für sie geltenden Bestimmungen des Ver­

tragsbedienstetengesetz1948) und dahe!' in ÜbereinstiInmung mit 

ihren Dienstpflichten ausüben. Andere Fälle eines Entgel tb2ZU.J.~"~s 

von ressortfremden Einrichtungen sind mir nicht bekannt. 

Der Bl..1n1esmini.ste!'~ 
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